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Das Kind muss weg

Vormundschaftsbehdrde und Psychiatrisierung im Dorf

Barbara C. machte im Biirgerspital von S. einen unauffilligen Eindruck. Sie kam
regelmaéssig in die Schwangerschaftskontrolle und hatte eine komplikationslose Geburt.
Die Vormundschaftsbehdrde hatte zu diesem Zeitpunkt bereits ein Dossier angelegt.

Von Nadja Ramsauer *

Nach dem Spitalaufenthalt wollte Barbara C.
nach Hause zurtick. Mit ihrem Freund Walter
W. wohnte sie seit einem Jahr in einem alten
Bauernhaus in einer 200-Seelen-Gemeinde
im Kanton Bern.

Drei Tage nach der Geburt Ende Dezember
1992 kam der Sozialarbeiter F. zu ihr ins Spi-
tal. Der Gemeindeprasident K., ein zugezoge-
ner SVPler, war auch dabei. «Sie ertffneten
mir, dass ich das Kind nicht nach Hause neh-
men kénne. Ich wurde vor die Alternative ge-
stellt, mit dem Kind fur ein Jahr in ein Mtter-
heim zu gehen oder meine Tochter in eine
Pflegfamilie zu geben.»

Barbara C. bekam Angst. Sie verliess das Spi-
tal vorzeitig und brachte das Kind zum Bruder
ihres Freundes Walter W. Dort tauchten vier
Tage spater der Sozialarbeiter und der Ge-
meindeprasident wieder auf. Sie brachten das
Kind weg. Sechs Monate lang wissen die
Eltern nicht, wo ihre Tochter ist.

«Wenig Auftrieb und keine Zukunft»

Dass Manuela nicht bei den Eltern bleiben
kénne, entschied der Gemeinderat von R.
als zustandige Vormundschaftsbehérde schon
anfangs Dezember 1992. Er entzog Barbara
C. die Obhut Uber ihr Kind gemass Artikel 310
Zivilgesetzbuch. Der Sozialarbeiter F. wurde
zum Beistand von Manuela ernannt.

«Fraulein C. hatte sich an mehreren Arbeits-
stellen im Altersheim und im Gastgewerbe zu
bewahren bemunht. In den letzten zwei Jahren
blieben Erfolge im Arbeitsbereich aber aus, so
dass sie nur ca. vier Monate effektiv arbeitete.
Barbara C. wirkt resigniert. Sie zeigt wenig
Auftrieb und kann sich auch die Zukunft mit
ihrem Kind schwer vorstellen.»

Um den Vater stand es aus der Sicht der
Vormundschaftsbehdrde noch schlimmer. Seit
1983 hatte sie sich mit dem Verhalten von
Walter W. zu befassen: «Herr W. hat mas-
sive Alkoholprobleme. Der Sozialmedizinische
Dienst bot mit unserer Unterstutzung immer
wieder Hilfestellungen an und zog auch Mass-
nahmen durch, um ein angepassteres Verhal-
ten zu erreichen, was sich als sehr schwierig
erweist.»

Entscheid: Kindswegnahme

Die Vormundschaftsbehorde traute dem Paar
die Erziehung ihrer Tochter nicht zu: «Wie be-
reits angetont, fUhlen die jungen Leute, dass
sie nicht in der Lage sind, einem Kind ein lie-
bevolles, gesichertes Zuhause anzubieten. Sie
merken, dass echtes Selbstvertrauen, Halt
und Tragféhigkeit fehlen und dass sie ihre
Kraft fur sich selber brauchen.» Und: «Beide
gehoren zu den schwachen Gliedern unserer
Gesellschaft. Sie brauchen Hilfe, um im alltag-
lichen Leben zu bestehen und den Unterhalt
fUr sich aufzubringen.»

Die Vormundschaftsbehérde half den beiden
zUnftig nach. Der Obhutsentzug nach Art. 310
ZGB bedeutet neben dem vollstdndigen Ent-
zug der elterlichen Rechte den zweitschwer-
sten Eingriff in die Familie. Das Kind wird den
Eltern weggenommen, sie verlieren das Be-
stimmungsrecht Uber den Aufenthaltsort, die
Pflege und die Erziehung. Das ZGB wirde
aber auch mildere Massnahmen vorsehen:
Die Vormundschaftsbehtrde kann eine Er-
ziehungsaufsicht durch eine Flrsorgerin aus-
Uben, die Eltern ermahnen oder ihnen Weisun-
gen erteilen. Ebenso ist die Anordnung einer
Erziehungsbeistandschaft moglich, indem das
Kind einen Beistand erhalt, der den Eltern Rat-
schlage bei der Pflege, Erziehung und Ausbil-
dung des Kindes erteilt. Die spatere Anwaltin
des Ehepaares W., aber auch der Notar R. im
benachbarten Dorf hatten eine solche Er-
ziehungsbeistandschaft als ausreichend er-
achtet.

In der Stadt Zlrich wird geméss Heinrich
Nufer vom M.-Meierhofer-Institut zuerst der
Weg der Begleitung, dann des Beistandes
und zuletzt des Obhutsentzuges beschrit-
ten. Weggenommen werden Kinder nur bei
schwersten Drogen- oder Alkoholproblemen.
In einem vergleichbaren Fall wére es nach sei-
ner Einschéatzung in Zlrich zu einer Begleitung
gekommen.

Der harte Entscheid der Vormundschaftsbe-
horde ist im Unterschied zu den stadtischen
Verhaltnissen eng mit dem dorflichen Sozial-
leben verknUpft. Seit seiner Kindheit kennen
die Behordenmitglieder Walter W., seit Jahren
stort sie sein Verhalten.

Oder: Eine Chance haben?

Am 12. Januar 1993 legte Barbara C. Rekurs
gegen die Wegnahme ihres Kindes ein. Nach
einer Unterredung mit der Vormundschafts-
behorde zog sie ihre Beschwerde zurlck.
«Ich wurde auf die Gemeinde zitiert. Der Ge-
meindeprasident, der Sozialarbeiter und drei
weitere Gemeindevertreter waren anwesend.
Alle sagten mir, dass ich keine Chance héatte,
Manuela nach Hause nehmen zu kénnen. Ich
solle endlich aufhéren zu stirmen. Zum Rick-
zug der Beschwerde wurde ich gendtigt.»

Zwei Monate spater heiratete Barbara C. ihren
Freund Walter W. Die Vormundschaftsbehor-
de entzog auch ihm die Obhut fur das Kind:
«Massive Alkoholprobleme, Arbeitslosigkeit
und Uneinsichtigkeit etc. fuhren zur Verwahr-
losung, sowie zu sozialer und wirtschaftli-
cher Abhangigkeit.» Schon vor einigen Jahren
hatte die Behérde beim Regierungsstatthalter
beantragt, Walter W. durch Anordnung des
fUrsorgerischen Freiheitsentzuges in eine «ge-
eignete Anstalt zur Arbeitserziehung, verbun-
den mit einer Alkoholentzugskur» einzuwei-
sen. Im Marz 1993 war dieser Entscheid noch
hangig.

Auch Walter W. rekurrierte gegen den Ob-
hutsentzug: «Zur Begriindung bin ich mit mei-
ner Frau der Meinung, dass wir als Ehepaar
ohne besondere Probleme in der Lage sind,
unser Kind selbst zu besorgen und zu erzie-
hen. Gerade dank meiner Frau und meiner
Tochter Manuela habe ich mit der Sauferei
aufgehort. (...) Wir mochten eine Chance ha-
ben, um es lhnen zu beweisen.» Die Ge-
meinde wies die Beschwerde ab. Die «gute
Absicht» des Walter W. alleine reichte ihr
nicht aus, um das Kind zurtickzugeben. Auch
die Tatsache, dass Walter W. inzwischen
eine feste Teilzeitstelle bei der Kehrichtabfuhr
hatte, wurde nicht berlcksichtigt.

Das Ehepaar W., inzwischen untersttitzt von
einer Anwaltin einer Hilfsorganisation, zog den
Rekurs an den Regierungsstatthalter weiter.
Fast ein Jahr lang sollte es nun ungewiss blei-
ben, ob Manuela wieder nach Hause konnte.
Immerhin wurde auf Gesuch der Anwaltin dem
Ehepaar zugestanden, Manuela im Kinder-
heim besuchen zu kdénnen.



Bild aus Schoch, Aufwachsen ohne Eltern, 1989

Noch heute werden Frauen vor die Alternative gestellt, in ein Mitterheim zu gehen oder ihr Kind wegzugeben. Bild: Magdalenheim Ziirich, um 1900.

«Nicht lebenstiichtig»

Auf Anordnung des Regierungsstatthalters
wurden Barbara und Walter W. von zwei
Psychiatern untersucht. Zum Gesprachster-
min bei Dr. |. begleitete sie ein Freund. Gar
nicht respektvoll sei er mit den beiden umge-
gangen. Dr. |. kindte auch einen Besuch in
der folgenden Woche an. «<Dann kam er schon
am Samstag. Wir waren am Heuen und hatten
nur kurz Zeit fur das Mittagessen. Nachher
stand im Bericht, das Essgeschirr sei unge-
waschen herumgestanden». Das «nicht sehr
hohe Niveau der Ordnungsanspriche und der
Sauberkeit» war nur ein erster Kritikpunkt des
Psychiaters. Sein Gutachten stttzte er im Ub-
rigen auf vergangene und vom dorflichen
Hoérensagen erfundene Geschichten. Jeden
Morgen besuche das Ehepaar das Wirtshaus.
QOder: Walter W. sei gewalttatig. Oder: Bar-
bara W. kénne sich nicht entscheiden, ob sie
das Kind behalten wolle. Dass Barbara W. ihre
Beschwerde auf Druck der Behoérde zurtick-
zog, erwahnte Dr. |. nicht. Fir ihn stand fest,
dass sich bei ihr «limitierte intellektuelle Mog-
lichkeiten» mit einer «passiven Lebensbewal-
tigungsmentalitat» verbanden. Im Bericht des
Regierungsstatthalters wird es ein halbes Jahr
spater heissen, Barbara C. sei eine «nicht
Uberragend lebensttichtige Frau».

Dr. I. hielt den beiden vor, dass sie Manuela
im Heim zu selten besuchten. Die finanziellen
Verhaltnisse, die hochstens einen Besuch
pro Woche erlaubten, berticksichtigte er nicht,

ebensowenig wie den komplizierten, mehr-
stindigen Anfahrtsweg mit den o6ffentlichen
Verkehrsmitteln.

Trotz der argumentativen DUrftigkeit gab Dr. I.
eine eindeutige Empfehlung ab: «Dem Kind
gehort eine Chance und es darf nicht zum
Therapeutikum der Eltern oder deren Bezie-
hung gemacht werden.»

Ganz anders beurteilte der zweite Psychiater
Dr. G. die Situation. Durch die Heirat mit Bar-
bara C. habe Walter W. mehr Halt gewonnen.
Sein Alkoholkonsum sei ohne Auswirkung auf
seine alltdgliche Lebensflihrung. Disposition
zu Gewalttatigkeit liege keine vor. Und Bar-
bara W. bewaltige ihre Lebenssituation sehr
gut. Dr. G. wandte sich in einem personlichen
Schreiben nochmals an den Regierungsstatt-
halter: «Mich befremdet die Harte des Vorge-
hens beim Ehepaar W., bei denen a priori da-
von ausgegangen wird, dass sie nicht in der
Lage seien, fur ein Kind zu sorgen. Diese Ver-
mutung ist aber Spekulation; aufgrund der
psychischen Konstellation (...) sehe ich keinen
Anhalt, ihnen das Kind im voraus wegzuneh-
men.»

Weggehen aus dem Dorf

Endlich fallt der Regierungstatthalter im Ja-
nuar 1994 sein Urteil zum Fall W. Er weist
den Rekurs ab, im wesentlichen begriindet
durch das Gutachten des ersten Psychiaters

Dr. 1. Fur die Eltern ist nach langem Hoffen
dieser Entscheid zutiefst enttduschend und
schmerzhaft. Mit der Anwaltin ziehen sie den
Rekurs jetzt weiter. Im Dezember 1994 soll
das Obergericht in Bern entscheiden.

Inzwischen hat der Gemeinderat im August
1994 nochmals beim Regierungsstatthalter
beantragt, Walter W. per flrsorgerischen Frei-
heitsentzug in eine Arbeitserziehungsanstalt
einzuweisen. Walter W. ist Uberzeugt, dass
der Regierungsstatthalter in diesem Sinne
entscheiden wird. Nach einem solchen Be-
schluss wiirde es noch schwieriger werden,
die Tochter zurlickzubekommen.

Am liebsten wirden Barbara und Walter W.
wegziehen. «im Dorf werden wir behandelt,
als ob wir die Pest hatten. Kaum jemand
spricht mit uns.» Immer wieder kursieren
Gerlchte, zum Beispiel, dass Barbara W.
schwanger sei. <Abgesehen von diesem Dorf-
klatsch hatte die Vormundschaftsbehoérde
mich seit der Geburt meiner Tochter gewarnt,
dass ich keine Kinder erziehen kénne. Zwan-
zig Kinder kénne ich auf die Welt stellen, jedes
wirden sie mir wegnehmen.»

* Nadja Ramsauer arbeitet anhand von
Vormundschaftsakten an einem Lizentiat zum
Thema «Kindswegnahmen in Ziirich in den
Jahren 1910 bis 1930.»



	Das Kind muss weg : Vormundschaftsbehörde und Psychiatrisierung im Dorf

